
 
 

 

Satzung 
 

des Vereins der Freunde und 
Förderer der Vogt-Heß-Schule 
Herrenberg e.V.      Berliner Straße 3, 71083 Herrenberg 
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§ 1 Name und Sitz des Vereins 

1. Der Verein führt den Namen 
„Verein der Freunde und Förderer 
der Vogt-Heß-Schule 
Herrenberg e.V.“. 

2. Der Sitz des Vereins ist Herren-
berg. Der Verein ist in das Ver-
einsregister beim Amtsgericht 
Böblingen eingetragen. 

 
§ 2 Zweck des Vereins 

1. Zweck des Vereins ist die Förde-
rung von Bildung und Erziehung. 
Der Satzungszweck wird verwirk-
licht insbesondere durch die Be-
schaffung und Weitergabe von 
Mitteln, i.S.v. §58 Nr. 1 AO (Ab-
gabenordnung) an die Vogt-
Hess-Schule in Herrenberg zur 
Unterstützung schulischer Veran-
staltungen und Erziehungs- und 
Bildungsarbeit. Die öffentliche 
Hand wird dadurch in ihren Ver-
pflichtungen der Schule gegen-
über nicht entlastet. 

2. Der Verein ist politisch und religi-
ös neutral. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt unmittelbar 
und ausschließlich gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendun-
gen aus den Mitteln des Vereins. 

3. Die Tätigkeit der Mitglieder des 
Vorstandes und etwaiger Aus-
schüsse ist ehrenamtlich. Sie ha-
ben Anspruch auf Erstattung von 
Auslagen in angemessenem 
Rahmen. 
Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft kann jede na-
türliche sowie juristische Person 
erwerben, insbesondere aber 
ehemalige Schüler, Eltern ehe-
maliger und jetziger Schüler, 
ehemalige und jetzige Lehrer der 
Schule, Freunde und Förderer 
der Schule. 
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2. Die Aufnahme der Mitglieder er-
folgt durch Entrichtung des Mit-
gliedsbeitrages bis spätestens 
31. Oktober des laufenden Ka-
lenderjahres. 

3. Die Mitgliedschaft erlischt 

a) bei Nichtentrichtung des Bei-
trages. 

b) durch Ausschluss auf Mehr-
heitsbeschluss des Vorstan-
des. Dagegen ist Beschwerde 
bei der Mitgliederversammlung 
möglich. 

 
§ 5 Mitgliedsbeitrag 

1. Von den Mitgliedern ist der Jah-
resbeitrag zu Beginn des Ge-
schäftsjahres zu leisten. Das Ge-
schäftsjahr beginnt am 1. August 
und endet am 31. Juli des folgen-
den Kalenderjahres. 

2. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages 
wird von der ordentlichen Mitglie-
derversammlung mit einfacher 
Mehrheit für das kommende Ge-
schäftsjahr festgelegt. 

 
§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand. 

 
§ 7 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden 

b) seinem Stellvertreter 

c) dem Kassier 

d) dem Schriftführer 

e) 1. Beisitzer 

f) 2. Beisitzer 

g) 3. Beisitzer. 

Unter den Vorstandsmitgliedern 
sollten möglichst je ein ehemali-
ger Schüler, ein Vertreter der El-
tern und ein Mitglied des Lehrer-
kollegiums sein. 
Das Mindestwahlalter beträgt 18 
Jahre. 
Das Mindestwahlalter für den 3. 
Beisitzer beträgt 14 Jahre. 
1. Beisitzer ist der Schulleiter der 
Schule bzw. sein Stellvertreter. 
2. Beisitzer ist der Elternbeirats-
vorsitzender bzw. sein Stellvertre-
ter. 
3. Beisitzer ist ein Vertreter der 
Schülermitverantwortung (SMV). 

2. Der Vorsitzende, sein Stellvertre-
ter und der Kassier vertreten den 
Verein nach außen je einzeln. 
Der Vorsitzende führt in der Mit-
gliederversammlung und in Vor-
standssitzungen den Vorsitz und 
hat für die Ausführungen der Be-
schlüsse Sorge zu tragen. 
Der Stellvertreter handelt im Ver-
hinderungsfall des Vorsitzenden. 

3. Der Vorstand leitet den Verein. Er 
ist bei Anwesenheit des Vorsit-
zenden oder seines Stellvertre-
ters mit insgesamt drei Mitglie-
dern beschlussfähig. Der Vor-
stand fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden, bei 
dessen Abwesenheit die seines 
Stellvertreters. 
Der Vorstand kann einen Vor-
standsbeschluss auch in schriftli-
chem Umlauf herbeiführen. 
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4. Der Vorstand beschließt über die 
Verwendung der Mittel des Ver-
eins im Sinne der Vereinszwecke. 

5. Verfügungen über das Vereins-
vermögen, die den Betrag von 
EUR 300,– übersteigen, können 
nur durch Beschluss des Vor-
standes getroffen werden. 

6. Der Vorstand kann Ausschüsse 
berufen und ihnen für die Wahl-
periode vorgesehene Aufgaben 
übertragen. 

 
§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird 
vom Vorsitzenden in der Regel 
jährlich mindestens einmal, bis 
spätestens 15. Dezember des 
Geschäftsjahres, unter Angabe 
der Tagesordnung zur Entgegen-
nahme des Geschäfts- und Kas-
senberichts einberufen. 
Die Einberufung hat mindestens 
vierzehn Tage vorher schriftlich 
zu erfolgen. 
Die Anträge sind sechs Tage vor 
der Versammlung schriftlich ein-
zureichen. 

2. Eine Mitgliederversammlung 
muss außerdem einberufen wer-
den, wenn dies der Vorstand be-
schließt oder wenn ein Viertel der 
Mitglieder die Einberufung schrift-
lich beantragt. 

3. Die Mitgliederversammlung wählt 
den Vorstand und zwei Rech-
nungsprüfer auf zwei Jahre. Sie 
nimmt den Geschäfts- und Kas-
senbericht entgegen und erteilt 
dem Vorstand Entlastung. Gege-
benenfalls werden für den Rest 
der Wahlperiode Nachwahlen 
vorgenommen. 

4. Die ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder beschluss-
fähig. Die Beschlussfassung er-
folgt durch einfache Stimmen-
mehrheit, soweit andere Sat-
zungspunkte nichts anderes vor-
schreiben. 
Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung, ungültige Stimmen und 
Enthaltungen werden nicht mit-
gezählt. 

5. Anträge zur Satzungsänderung 
müssen mindestens vier Wochen 
vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich dem Vorstand vorlie-
gen. Sie sind mit der Einladung 
zur Mitgliederversammlung den 
Mitgliedern zuzustellen. Für Sat-
zungsänderungen ist die Zustim-
mung von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder erforderlich. 

6. Soll die Aufhebung des Vereins 
beschlossen werden, so muss 
diese Absicht mindestens vier 
Wochen vorher in einer Einla-
dung bekannt gegeben werden. 
Bei Auflösung des Vereins muss 
der volle Wortlaut des Auflö-
sungsantrages den Mitgliedern 
schriftlich mitgeteilt werden. Es 
müssen mindestens 3/4 der an-
wesenden Mitglieder für die Auf-
lösung stimmen. 

7. Über die Mitgliederversammlung 
und die Sitzungen des Vorstan-
des sind vom Schriftführer Nie-
derschriften anzufertigen. 
Sie sind von ihm, dem Vorsitzen-
den oder dessen Stellvertreter zu 
unterzeichnen. 
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§ 9 Auflösung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Entfall seines 
steuerbegünstigen Zweckes Zwe-
cke fällt das Vermögen des Vereins 
der Stadt Herrenberg zu, die es 
unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke an der Vogt-
Heß-Schule Herrenberg zu verwen-
den hat. 

 
 
Herrenberg, 
den 24. November 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verein der Freunde und Förde-
rer der Vogt-Heß-Schule 
Herrenberg e.V. 
Berliner Str. 3 
71083 Herrenberg 
 
 
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Böblingen 
BLZ 603 501 30 
Konto-Nr. 1 439 474 


